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Sehr geehrter Herr ███████, 

vielen Dank für Ihre Anfrage. 
Anliegend erhalten Sie die gewünschten Entscheidungen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

█▊███████████
██████████████

Anlage: 
Entscheidung E W 15/32.3 1.01/ 109 DB 02 (6) vom 17.07.2002 
Entscheidung EW 15/32.31.01125 DB 06 vom 19.05.2006 

VERKEHRSANBINDUNG: IJ.Bahn: UG, Tram: M6 (Nalutkundemuseum), Bus: 120, 123, 142, 147. 245 (lnvafidenpaiit) 
Bitte beachten Sie die Änderungen der Vel1\ehrshihrung aufgrund von Baumaßnahmen. 
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Datum 

17. Juli 2002 
Robert-Schuman-Platz 1, 53175 Bonn 

Geschäftszeichen (bitte bei Antwort angeben) 

EW 15/32.31.01/109 DB 02 (6) 

Zugfahrten mit Geschwindigkeiten über 250 Km/h bis 300 Km/h 

Gemeinsamer Antrag der DB Netz AG und DB Reise&Touristik AG vom 17. Juni 2002 -

NB.B -

Entscheidung 

Aufgrund § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) las

se ich abweichend von § 40 Abs. 2 Nr. 1 EBO auf der Schnellfahrstrecke Köln - Rhein/ 

Main eine zulässige Geschwindigkeit von 300 Km/h für Züge zu, die sich bei Geschwin

digkeiten über 250 Km/h bis 300 Km/h begegnen, aneinander vorbeifahren oder sich 

überholen dürfen. 

Dabei mache ich zur Bedingung: 

1. Strecke und führende Fahrzeuge müssen mit Zugbeeinflussung ausgerüstet sein, 

durch die ein Zug selbsttätig zum Halten gebracht und außerqem geführt werden kann; 

die Zugbeeinflussung muss wirksam sein. 

2. Züge, die dem im Eingangssatz genannten Zügen nicht begegnen , an diesen vorbei

fahren oder diese überholen dürfen, dürfen auf der Schnellfahrstecke nur fahren, wenn 
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zuvor für sämtliche Züge auf der gesamten Strecke die zulässige Geschwindigkeit ge

mäß § 40 Abs. 1 EBO herabgesetzt ist. 

3. Vor Aufnahme des Reisezugverkehrs müssen die zur Durchführung des Betriebes er

forderlichen betrieblichen Weisungen der DB AG in Kraft gesetzt und die Unterweisung 

des beteiligten Persohals erfolgt sein . 

4 . Vorbeifahrten an Bahnsteigen mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h sind aus

zuschließen. 

5. Der Reisezugverkehr darf erst aufgenommen werden , wenn das Eisenbahn-Bundes

amt die Genehmigung für das Betreiben der Infrastruktur der Schnellfahrstrecke Köln -

Rhein/Main (§ 6 Abs. 3 Nr. 2 Allgemeines Eisenbahngesetz) erteilt hat. 

Begründung 

Allgemeines 

Eine Ausnahmezulassung ist grundsätzlich dann zu rechtfertigen, wenn neu entstehenden 

Risiken durch geeignete Maßnahmen begegnet wird . Dadurch ist die Einhaltung der min

destens gleichen Sicherheit gewährleistet. 

Bei einer nach § 40 Abs. 2 Nr. 1 EBO zulässigen Geschwindigkeit ist die Betriebsabwick

lung ohne Einschränkungen möglich. Im Geschwindigkeitsbereich über 250 Km/h sind 

demgegenüber aus Sicherheitsgründen Einschränkungen bei Begegnungen notwendig. 

Durch die schutzzielartige Fassung der Ausnahmeentscheidung wird die Möglichkeit eröff

net, dass auch künftige Fahrzeugbaureihen, die den Anforderungen bei Begegnungen 

entsprechen , auf der Grundlage und nach Maßgabe dieser Ausnahmezulassung einge

setzt werden dürfen . Als Begegnungen in diesem Sinne gelten auch Überholungen und 

Vorbeifahrten . 

Zu 1. 

Eine Ausrüstung der Strecke und führenden Fahrzeuge mit Zugbeeinflussung nach § 15 

Abs. 3 und§ 28 Abs. 1 Nr. 5 EBO ist für die zulässige Geschwindigkeit von 250 Km/h ge

regelt. Für die zulässige Geschwindigkeit von 300 Km/h ist diese Ausrüstung im Rahmen 

dieser Ausnahmezulassung vorgeschrieben worden. 
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Für den Fall , dass auf der Strecke Fahrzeuge verkehren (z.B. bei Umleitungen), die Zügen 

mit Geschwindigkeiten über 250 Km/h nicht begegnen dürfen, wäre für Begegnungen aus 

Sicherheitsgründen eine Herabsetzung der nach Maßgabe dieser Ausnahmeentscheidung 

zulässigen Geschwindigkeit auf 250 Km/h notwendig . 

Bei der Anwendung betrieblicher Verfahren , die unzulässige Begegnungen ausschließen 

sollen, allein in der Verantwortung des Menschen müsste von einer Fehlhandlungswahr

scheinlichkeit ausgegangen werden, die Schäden und mögliche Gefährdungen nicht mit 

der notwendigen Sicherheit ausschließt. Bei derartigem Mischverkehr kann eine entspre

chend angepasste Geschwindigkeit der Züge nur durch ein automatisiertes, selbsttätig 

gesteuertes technisches System sichergestellt werden . Ein solches System ist jedoch bei 

dieser Strecke nicht installiert. 

Daher ist bei Mischverkehr für sämtliche Züge eine generelle Herabsetzung auf die nach 

EBO zulässige Geschwindigkeit vorgeschrieben worden . 

Die Besonderheit des Hochgeschwindigkeitverkehrs auf der Strecke machen spezielle 

betriebliche bahninterne Weisungen der nach § 4 Abs. 1 AEG verantwortlichen Eisen

bahnunternehmen an das Betriebspersonal zwingend erforderlich. 

§ 13 Abs. 3 EBO regelt die aus Sicherheitsgründen erforderlichen Maßnahmen zum 

Schutz der Reisenden auf Bahnsteigen , an denen mit mehr als 160 Km/h bis zu 250 Km/h 

vorbeigefahren wird. Aufgrund des technischen Ausschlusses von Vorbeifahrten an Bahn

steigen mit Geschwindigkeiten von mehr als 250 Km/h bedarf es keiner über die gesetzli

chen Vorschriften hinausgehenden Regelungen zum Schutz der Reisenden auf Bahnstei

gen. Im konkreten Fall werden antragsgemäß Vorbeifahrten an Bahnsteigen mit Ge

schwindigkeiten von mehr als 200 km/h ausgeschlossen. 

Diese Ausnahmezulassung umfasst nicht die Genehmigung der Eisenbahnaufsichtsbe

hörde für das Betreiben der Infrastruktur der Schnellfahrstrecke Köln - Rhein/ Main. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 

Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln schriftlich oder zur Niederschrift des 

Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden . Die Klage muss den Kläger, den 

Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthal

ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben wer

den . Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden , dass alle Be

teiligten eine Ausfertigung erhalten können. 

Im Auftrag 

Beer 
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BETREFF Zugfahrten mit Geschwindigkeiten über 250km/h bis 300 km/h 
- Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt · 

BEZUG Gemeinsamer Antrag DB Netz AG, DB Fernverkehr AG, DB Regio AG vom 01.03.2006 
Al EW 15/32.31.0 J /25 DB 06 

DATUM Bonn, 19.05.2006 

Entscheidung 

Aufgrund § 3 Abs. l Nr. 1 Buchst. a Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) lasse ich 

abweichend von§ 40 Abs. 2 Nr. 1 EBO auf der Schnellfahrstrecke Nürnberg- Ingolstadt 

(Strecke 5934) eine zulässige Geschwindigkeit von 300 km/h für Züge zu, die sich bei Ge

schwindigkeiten über 250 km/h bis 300 km/h begegnen, aneinander vorbeifahren oder sich 

überholen dürfen. 

Dabei mache ich zur Bedingung: 

l. Strecke und führende Fahrzeuge müssen mit Zugbeeinflussung ausgerüstet sein, durch die 

ein Zug selbsttätig zum Halten gebracht und außerdem geführt werden kann; die Zugbe-
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2. Züge, die entsprechend dem Eingangssatz dieser Entscheidung anderen Zügen nicht be

gegnen, an diesen vorbeifahren oder diese überholen dürfen, dürfen auf der Schnellfahr

strecke nur fahren, wenn zuvor für sämtliche Züge auf der gesamten Strecke die zulässige 

Geschwindigkeit nach § 40 Abs. 1 EBO (auf 250 km/h) herabgesetzt ist. 

3. Vor Aufnahme des Reisezugverkehrs müssen die zur sicheren Durchführung des Betriebes 

erforderlichen Weisungen der DB AG in Kraft gesetzt und die Unterweisung des beteilig

ten Betriebspersonals erfolgt sein. 

4. Vorbeifahrten an Bahnsteigen mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h sind auszu

schl ießen. 

5. Der Reisezugverkehr darf erst aufgenommen werden, wenn das Eisenbahn-Bundesamt die 

Genehmigung für die Inbetriebnahme nach§ 2 Abs. 1 Buchst. a Eisenbahn-Interopera

bil itätsverordnung (EIV) und die Genehmigung zur Erweiterung der betriebenen Schie

nenwege nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 Nr. 3 AEG erteilt hat sowie auf die Anzeige 

der DB Netz AG zur wesentlichen Änderung des Eisenbahnbetriebes nach§ 7a Abs. 3 

AEG keine entgegenstehende Anordnungen erlassen wurde. 

Begründung 

Allgemeines 

Die Zulassung einer Ausnahme von Vorschriften der EBO ist grundsätzlich dann zu rechtfer

tigen, wenn neu entstehenden Risiken durch geeignete Maßnahmen begegnet wird. Dadurch 

ist die Einhaltung der mindestens gleichen Sicherheit gewährleistet. 

Bei einer nach § 40 Abs. 2 Nr. 1 EBO zulässigen Geschwindigkeit ist die Betriebsabwickung 

ohne besondere Einschränkungen möglich. Im Geschwindigkeitsbereich über 250 km/h sind 

demgegenüber aus Sicherheitsgründen insbesondere Einschränkungen bei bestimmten Zugbe

gegnungen notwendig. 

Durch die abstrakte Schutzzielbeschreibung für die betreffenden Hochgeschwindigkeitsfahr

zeuge wird die Möglichkeit eröffnet, dass grundsätzlich Fahrzeugbaureihen, welche die Vor-
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smEJVON 4 aussetzungen für Zugbegegnungen, Überholungen und Vorbeifahrten einschließlich der dy

namischen Dauerfestigkeitsanforderungen im Geschwindigkeitsbereich über 250 km/h bis 

300 km/h erfüllen, auf der Grundlage und nach Maßgabe dieser Ausnahmezulassung einge

setzt werden dürfen. 

Zu 1. 

Für die zulässige Geschwindigkeit von 250 km/ h s ind die Ausrüstung der Strecke und der 

führenden Fahrzeuge mit Zugbeeinflussung in § 15 Abs. 3 und § 28 Abs. 1 Nr. 5 EBO vorge

schrieben. Für die zulässige Geschwindigkeit bis 300 km/h ist die strecken- und fahrzeugbe

zogene Zugbeeinflussung im Rahmen dieser Ausnahmezu lassung vorgeschrieben worden. 

Zu2. 

Für den Fall, dass auf der Strecke Fahrzeuge verkehren (z.B. bei Umleitungen), die Zügen mit 

Geschwindigkeiten über 250 Km/h nicht begegnen dürfen, ist aus Sicherheitsgründen eine 

Herabsetzung der nach Maßgabe dieser Ausnahmeentscheidung zulässigen Geschwindigkeit 

auf250 Km/h für alle Fahrzeuge notwendig. 

Bei betrieblichen Verfahren, ·die unzulässige Begegnungen, Überholungen oder Vorbeifahrten 

ausschließen sollen, liegt die Verantwortung allein beim Menschen. Die insoweit maßgebende 

Fehlhandlungswahrscheinlichkeit sch ließt mögliche Gefährdungen und Schäden nicht mit der 

notwendigen Sicherheit aus. Nur durch ein automatisiertes, selbsttätig gesteuertes technisches 

System kann die unzulässige Begegnung sicher ausgeschlossen gestellt werden. Ein solches 

System steht jedoch hier nicht zur Verfügung. Daher ist zur Vermeidung von unzulässigen 

Begegnungen (Mischverkehr) für sämtliche Züge auf der Strecke eine generelle Herabsetzung 

auf die nach EBO zulässige Geschwindigkeit vorgeschrieben worden. 

Zu 3. 

Zur Berücksichtigung der Besonderheiten des Hochgeschwindigkeitsverkehrs auf der Strecke 

sind spezielle betriebliche bahninterne Weisungen der nach § 4 Abs. 1 AEG verantwortlichen 

Eisenbahnunternelunen an das beteiligte Betriebspersonal zwingend erforderlich. 
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Zu 4. 

Bundesministerium 
für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung 

Die aus Sicherheitsgründen erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Reisenden auf Bahn

steigen, an denen mit mehr als 160 Km/h bis zu 250 Km/h vorbeigefahren wird, sind in § 13 

Abs. 3 EBO geregelt. Aufgrund des antragsgemäß gewährleisteten technischen Ausschlusses 

von Vorbeifahrten an Bahnsteigen mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 km/h bedarf es 

für den Geschwindigkeitsbereich von über 250 km/h bis 300 km/h keiner über die gesetzli

chen Vorschriften hinausgehenden Regelungen zum Schutz der Reisenden auf Bahnsteigen. 

Zu 5. 

Die Verwaltungsentscheidungen einschließlich eventueller Nebenbestimmungen der Eisen

bahnaufsichtsbehörde für die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt bleiben unberührt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Ver

waltungsgericht Ansbach, Promenade 24, 91522 Ansbach, schriftl ich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den 

Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der 

Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine 

Ausfertigung erhalten können. 

Im Auftrag 

Helmut Jungholt 


